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Gemeinde Hammah, Bebauungsplan Nr. 30 „Im breiten Rehmen"
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie Abstimmung mit benachbarten Gemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.
Ihr Schreiben vom 31.07.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir zur o.g. Planung aus allgemeiner landwirt­
schaftlicher Sicht im Folgenden Stellung.

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand der Gemeinde Hammah, zwischen 
den Straßen „Am Steinacker" und „Zum Rugenbarg". Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Hammah, Flur 4, mit den Flurstücken 7/5, 7/6, 7/7 und 
6/2 eine Fläche von ca. 2,34 ha (ca. 23.375 m2).

Grundsätzlich wird seitens der Landwirtschaft jeder Entzug von landwirtschaftlich genutzter Fläche 
für eine außerlandwirtschaftliche Nutzung kritisch gesehen.

Durch die Planungen wird eine uneingeschränkt nutzbare Ackerfläche mit einem für die Region 
vergleichsweise mittleren natürlichen Ertragspotential dauerhaft der landwirtschaftlichen Nutzung 
(niedersachsenweit mittlere natürliche Ertragskraft gem. NIBIS-Kartenserver) entzogen. Sollte trotz 
der natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens an der Planung festgehalten werden, regen wir aus 
allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht an, dass als Vorgabe in die Planungen aufgenommen wird, 
dass Bodenaushub nach ordnungsgemäßer Behandlung und Lagerung möglichst einer 
landbaulichen Verwertung im Sinne einer Standortverbesserung an anderer Stelle zugeführt wird.

In Bereichen mit landwirtschaftlich geprägtem Gebietscharakter werden zeitweilig landwirt­
schaftliche Emissionen einwirken. Ortsüblich auftretende landwirtschaftliche Immissionen 
(z. B. durch Gülleausbringung, Silagelagerung und Transport), die im Rahmen der ordnungs­
gemäßen Landbewirtschaftung von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgehen 
können, mit Hinweis auf das gegenseitige Rücksichtnahmegebot, zu tolerieren sind. Dies gilt ebenso 
für Geräuschimmissionen im Rahmen der Bewirtschaftung von angrenzenden Flächen. Weiter auch 
für Geruchs- und Geräuschimmissionen im Rahmen der Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen 
Betriebsstätten.
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Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen und 
Betriebe in ihrer Wirtschaftsführung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Es ist vor allem darauf zu 
achten, dass die Erreichbarkeit und Nutzbarkeit angrenzender landwirtschaftlicher Flächen 
gewährleistet bleibt.

Die TA Luft in der aktuellen Fassung fordert bezogen auf Geruchsimmissionen einen Mindest­
untersuchungsradius von 600 m um zubebauende Flächen. In diesem Radius sind alle 
landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung zu berücksichtigen.

Für den gesamten Planungsbereich gehen wir davon aus, dass die notwendigen Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
bereitgestellt werden, um so den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu minimieren.

Im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB bestehen aus Sicht des Trägers öffentlicher Belange „Landwirtschaft" keine 
besonderen Anforderungen.

Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht sind keine weiteren Anregungen und Hinweise 
vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen

3^^ k^/fr
Dieter Bredehöft
Ländliche Entwicklung

Seite 2 von 2


